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HANS HORSTMANN 

Die Lehnsfahnen 
der deutschen Bischôfe 
und ihre Bedeutung 
fiir die Heraldik 

XIV 

• 

berblickt man die grosse Zahl der Bistumswappen im Gabiet des 
alten deutschen Reiches und sucht man sie nach dem Inhalt 
ihrer Bilder zu ordnen·, so findet man neben einer Ffille von 
Einzelbildern vor allem drei grosse, in sich geschlossene 

Gruppen. Da ist zunlichst die Gruppe der Bistftmer, die ein Kreuz 
im Wappen ffthren, für das sich eine weitere Erkllirung erftbrigt. 
Dann die Bistftmer, die den hl. Petrus als Patron haben und daher 
dessen Schlfissel in ihr Wappen aufgenommen haben. Und endlicheine 
kleinere Gruppe, deren Wappen aus einer einfachen Schildteilung 
- geteilt oder gespalten - in den Farben Weiss und Rot besteht. 
Hierher geh8ren Augsburg, Halberstadt, Magdeburg, Lausanne, Sit
te~ und Hildesheim, das zwar heute einen von Gold und Rotgespal
tenen Schild ffihrt, dessen Farben aber nach frftheren Angabeneben
falls weiss und rot waren. J:,ndlich ist noch das Bistum Ermland zu 
nennen, das in der Schlacht bei Tannenberg ·1410 eine einfache rot
weiss gestreifte Fahne mit dem Gotteslamm im oberen rotenStreifen 
ffthrte. Diese Hliufung der Farben Weiss-Rot in den Wappen derhohen 
Geistlichkeit ist schon früher bemerkt worden. JohannesKretzsch
mar hàt sie 1921 in einer Arbeit fiber die Farben der StadtLübeck 
als geradezu auff~llig bezeichnet und hat nach einer Erkllirungge
sucht, worauf gleich noch zurückzukommen sein wird. Ein Zufall je
denfalls liegt hier offensichtlich nicht vor. 

Am frfthesten nachweisbar sind die Farben des Bistums Augs
burg. Hier finden sich die Farben Rot-Weiss schon im 14. Jahrhun
dert, und zwar fast gleichzeitig in der ifiricher Wappenrolle (um 
1340) 2 und in dem Balduineum (zwischen 1340 und 1350) 3

• In beiden 
F~llen ist nicht ein Wappen dargestellt, sondern ein von Rot und 
Weiss senkrecht geteiltes Banner. Und Banner sind bei denBistümern 
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ja wohl auch das Primlire gewesen. Es ist nun interessant; dass sich 
in zwei anderen Bistfl.mern schon hundert Jahre frfther ebenfalls 
weiss-rote Fahnen finden, und zwar in zwei Bistfl.mern, derensp!tere 
Wappen ein ganz anderes Bild zeigen. Da ist zun!chst einmal diebe
rdhmte Darstellung der Schlacht von Bornh6veld 1227 in derBerliner 
Handschrift des S!chsischen Weltchronik aus dem Ende des 13. Jahr
hunderts. Hier weht ttber einem der Heerhaufen eine viereckige, 
weiss-rot geteil te Fahne, die man zwar frfl.her mehrfach als die Fahne 
der Stadt Lttbeck angesehen hat, von der man aber heute wohl allge
mein dberzeugt ist, dass es sich um die Fahne des Erzbischofs von 
Bremen handelt 4

• Wichtiger ist der zweite Fall. In seinem um 1255 
entstandenen Frauendienst schildert Ulrich von Lichtenstein den 
Aufzug des Regensburger Domvogts Dietrich von Lengenbach, den er 
1227 als Augenzeuge miterlebt hatte. Zuerst kam ein Banner, senk
recht geteilt in den Farben Weiss und Rot. Es folgen 50 Armbrust
schtttzen und 50 Knappen. Dann kam wieder ein weiss-rotes Banner, 
danach eine Abteilung Einschildritter mit dem Wappen des Domvogts 
und zum Schluss der Domvogt selbst, dessen Pferdedecke ebenfalls 
mit seinem Wappen bestickt war 5

• Ulrich von Lichtenstein stammte 
aus einem steirischen Adelsgeschlecht. Er war Truchsess und Mar
schall der Steiermark. Sein Frauendienst ist die erste Autobio
graphie in deutscher Sprache und 1st e1ne unserer wichtigsten 
Quellen für die Kenntnis des sp!th6fischen Lebens. Was er dberden 
Einzug des Regensburger Domvogts sagt, darf als absolut authentisch 
gelten. 

Was hier zun!chst au!!!llt, ist, dass sich das sp!tere Wappen 
des Bistums Regensburg, ein silberner Schr!gbalken in rotem Feld, 
1227 noch nicht findet. Dieses Wappen gab es damals noch nicht. 
Dagegen finden wir das Wappen des Domvogts und zweimal eine weiss
rote Fahne, !hnlich wie sie die S!chsische Weltchronik 1227 fdr 
das Erzbistum Bremen bringt, und wie wir sie sp!ter, im 14. Jahr
hundèrt, im Bistum Augsburg finden. Hier scheint also eine gewisse 
einheitliche Regelung vorgelegen zu haben. Anscheinend haben alle 
bisch6flichen Truppenkontingente im 13. Jahrhundert zun!chst eine 
Fahne in den Farben Weiss und .Rot geftihrt 9

• Einzelne Bistdmer habm 
diese Farben dann als Bistumswappen übernommen. Die meistendagegen 
haben sp!ter ein anderes Wappenbild gew!hlt. 

Es fragt sich nun, wie diese Farben zu erkl!ren .sind, und ob 
sie eine besondere Bèdeutung gehabt haben. Eins steht dabei fest: 
Die Farben Weiss-Rot waren ni ch t die deutschen Reichsfarben. 
Diese Theorie wurde zuerst 1921 von Johannes Kretzschmar auge
stellt7und ist sp!ter vor allem von Paul Wentzcke weiter ausgebaut 
worden 8

• Kretzschmar sowohl wie Wentzcke gehen gleicherweise davon 
aus, dass es in Deutschland seit der Zeit Kaiser Heinrichs VI. eine 
rote Fahne mit einem weissen Kreuz gegeben habe. Diese Fahne sei 
das Feldzeichen des Reichsheeres gewesen, im Gegensatz zu der Adler
fahne, die als pers8nliches Wahrzeichen des Kaisers gedient habe. 
Von dieser Kreuzfahne h!tten dann seit dem Anfang des 13. Jahrhun
derts Fttrsten µnd St!dte die Farben Weiss-Rot abgeleitet und ihren 
eigenen Wappen zugrundegelegt, um so ihre Unabhl!.ngigkei t vom Kaiser, 
anderseits aber ihre Treue zum Reich zu bekunden. Dieser Theorie 
liegt jedoch èin doppelter Irrtum zugrunde•. Einmal hat es die rote 
Fahne mit dem weissen Kreuz als stl!.ndige Reichsfahne zur Zeit der 
Staufer noch nicht gegeben. Die frfthesten Nachweise stammen aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts, aus der Zeit nach dem Interregnum. Die 
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staufischen Kaiser ftihrten einen bildlosen roten Gonfanon. UndIIIr' 
in den Zeiten, in denen der Kaiser durch ein Kreuzzugsgelübde ge
bunden war, trug das rote Tuch das Kreuz der Kreuzfahrer. Zum an
dern ist es ein Anachronismus, anzunehmen, dass man schon in dem 
13. Jahrhundert die Farben eines Wappen- oder Fahnenbildes nach 
Art der spl!teren Nationalfarben àbstrahiert und mit demselben Sinn
gehalt selbst!indig weitergeftihrt hlitte. Man erkennt das am besten 
an der Entwicklung der Siegelschnilre, die bis zur Mitte, ja bis 
zum ~nde des 14. Jahrhunderts v8llig willkürlich und ohneRücksicht 
auf die Wappenfarben des Siegelfilhrers gew!ihlt wurden. Und auch die 
heraldischen Helmdecken zeigten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 
noch nich~ die Wappenfarben, sondern waren durchweg einfarbig ge
balten. Es ist daher ausgeschlossen, dass die Farbenzusammenstel
lung Weiss-Rot, mag sie auch im 13. Jahrhundert noch so oft vor
kommen, auf das Bild einer kaiserlichen Kreuzfahne zurilckgeht. Wir 
müssen also filr die weiss-roten Farben der deutschen Bistümernach 
einer anderen Erkllirung suchen. Und hier muss nun auf einen eigen
artigen Parallelfall hingewiesen werden. 

In der Züricher Wappenrolle sowohl wie in dem Balduineumfin
det sich neben der rot-weissen Fahne des Bistums Augsburg auch die 
Fahne des Bistums Lilttich 10

• Sie ist bildlos rot und entspricht da
mit dem Wappen des Bistums, das bis zum 15. Jahrhundert ebenfalls 
bildlos rot war. Dass dieses Wappen- und Fahnenbild sehr alt ist 
und bis in die Frühzeit der Heraldik zurückreicht, ist ohne wei~ 
teres klar. Und hier sind wir nun in der glilcklichen Lage, die~nt
wicklung bis zu ihren Anflingen zurückverfolgen zu k8nnen. In Lüt
tich wurde noch im 17. Jahrhundert ein Gonfanon von roter Seide 
aufbewahrt, den die Lütticher Kirche nach al ter Tradition von.Karl 
dem Grossen erhalten haben sollte 11

• Sie galt als die Fahne "de la 
patrie Liègeoise" sch-lechthin, und von ihr übernahm das Bistum die 
rote Farbe für sein Wappen und seine Fahne. Die Behauptung, dass 
Karl der Grosse der Lütticher Kirche, mit anderen Worten dem Bi
schof von Lüttich, diesen Gonfanon übergeben habe, k8nnen wir ge
trost ilbergehen. Denn in Lilttich wurde, wie ein Lütticher Lokal
historiker mit leichter Ironie bemerkt, alles Brauchtum auf Karl 
den Grossen zurückgeftihrt 12

• Dass aber ein Lilttièher Bischof den Gon
fanon von einem Kaiser erhalten hat, ist kaum zu bezweifeln. Denn 
dieser rote Gonfanon war nichts anderes als eine Lehnsfahne, mit 
der die deutschen Kaiser der Stauferzeit die Reichsfilrsten zu be
lehnen pflegten, und zwar nicht nur die weltlichen, sondernanf!ing
lich auch die geistlichen. 

Hier k8nnte man allerdings einwenden, da stimme etwas nicht. 
Man k8nnte auf das Wormser Konkordat von 1122 verweisen, durchdas 
die Belehnung der geistlichen Reichsfilrsten neu geregelt wurde. 
Rechtlich unterschied man seit dieser Zeit in Deutschland Zepter
lehen und Fahnenlehen. Inhaber der Zepterlehen waren die Reichs
bisch8fe und Reichs!ibte, Inhaber der Fahnenlehen die weltlichen 
Reichsfilrsten. Diese Unterscheidung ist zwar richtig, aber hin
sichtlich der Lehnssymbole nicht ersch8pfend. Denn die geistlichen 
Reichsfürsten hatten neben ihren kirchlichen auch weltliche Auf
gaben zu erfilllen. Vor allem mussten sie Truppenkontingente filr das 
Reichsheer stellen. Und als hnführer dieser Truppenkontingenteer
hielten sie neben dem Zepter auch eine Fahne. Gerhoh vonReichers
berg (t1168) hat hier vergeblich Einspruch erhoben. Er fand esun
ertrliglich, dass ein Bischof rieben dem Kreuz des Herrn, dem "Zei-

147 



chen des Pontifikats und der christlichen Demut" auch noch die Fahne 
der wel tlichen Gestalt trflge 13

• Aber die Belehnung der Reichsbisch6fe 
und -libte mit Zepter und Fahne blieb trotzderil bestehen. Die zeit
gen6ssischen Quellen berichten mehrfach dardber, so bei K6ln 1180, 
bei Passau 1217 und bei Brixen 1240. Auch nach den mittelalter
lichen Rechtsbtlchern, vor allem nach dem Sachsenspiegel war bei den 
geistlichen Fftrsten das Nebeneinander von Zepterlehen und Fahnen
lehen durchaus m6glich 14

•· Und die bildliche Darstellung einer solchen 
Investitur mit Zepter und Fahne findet sich auf einem Medaillon 
des K6lner Heribert-Schreines aus der Zeit um 1170 (Abb. XIV/1). 
Man sieht in der oberen H!ilfte links sitzend den Kaiser, vor ihm 
rechts in vorgeneigter Stellung den hl. Heribert, der die beiden 
gekreuzten Lehnssymbole, das Zepter und die gonfanonf8rmigeLehns
fahne empf1mgt. 

Es kann danach wohl kaum ein Zweifel dartlber bestehen, dass 
es sich bei dem in Lfttticb aufbewahrten Gonfanon um dieLehnsfahne 
eines Ltltticher Bischofs aus der zweiten H!ilfte des 12. Jahrhunderts 
gehandelt hat. Die. rote Farbe dieses Gonfanons, der den Ltltticher 
1rruppen im Kampf vorangetragen wurde, wurde als Wahrzeichen des Bi
stums ftbernommen und im Banner wie im Wappen beibehalten. 

Noch auf einen weiteren Parallelfall sei an dieser Stelle 
verwiesen. Hier handelt es sich allerdings nicht um die Belehnung 
eines Bischofs, sondern einer Stadt 15

• In den Jahren 1162 und 1166 
wurde die Stadt Pisa zweimal von Kaiser Friedrich I. mit einer 
Fahne belehnt. 1162 heisst es in den Quellen ausdrtlcklich, derKai
ser habe der Stadt s e i n e Fahne gegeben, "dedit imperator eis 
suum vexillum". Wir wissen, dass die kaiserliche Fahne zu d:i:,eser 
Zei t die Form ej.nes Gonfanons hatte und einfarbig rot war. Auch hier 
wurde die rote ~arbe mit der Zeit zum st!idtischen Wahrzeichen, so 
dass die Stadt ois in das sp!ite Mittelalter hinein stets nur eine 
bildlose rote Flagge und ein bildloses rotes Wappen ffthrte. 

Kehren wir jetzt zu den rot-weissen Farben der deutschenBi
sttlmer zurtlck! Nehmen wir eiiimal an, die Entwicklung sei hierlllin
lich verlaufen wie in Lüttich und Pisa, dann mftsste hier amAnfang 
eine gonfanonf8rmige Lehnsfahne in den Farben Rot und Weiss stehen. 
Leider aber wissen wir dartlber nichts. Unsere Nachrichten tlberdie 
Belehnung der deutschen Fftrsten im Mittelalter sind !iusserst sp~
lich, weil bis zur Mi tte des 13. J ahrhunderts nur sel tan eine Lehns
urkunde oder ein Lehnsbrief ausgestellt wurde 18

• Und ebenso berichten 
uns die mittelalterlichèn Quellen nur selten etwas ftber das Aus
sehen irgendwelcher Fahnen. Man setzte das als bekannt voraus. In 
dem vorerwlllinten Fall der Stadt Pisa z.B. ist nur von demvexillum 
des Kaisers die Rede. Dass dieses vexillum rot war, wissen wir nur 
aus anderen Quellen. Auch die mittelalterlichen Marktfahnen waren 
rot. Aber wie selten wird diese Farbe in den Quellen ausdrücklich 
erwlllint !17 

Aber unterstellen wir einmal, die Lehnsfahne der deutschen 
Reichsbisch8fe und -!ibte habe sich in der ersten H!Hfte dés 13. Jahr
hunderts ge!indert und sei nicht mehr einfar.big rot, sondern zwei
farbig rot-weiss oder weiss-rot gewesenl Zwei Einw/mde k8nntenge
gen aine solche Annahme erhoben werden. Man k6nnte zun!ichst ein
wenden, die gonfanonf8rmigen Fahnen des Mittelalters seien stets 
einfarbig gewesen, - rot oder weiss oder blau. Das stimmt zwar in 
der Regel. Aber es gibt eine sogar schon sehr frfihe Ausnahme. In 
dem K8nigreich Jerusalem, dessen K8nige anf1mglich einen bildlosen 
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weissen Gonfanon ftihrten, nahm der Templerorden noch vor 1145 zu 
der k8niglichen weissen Farbe die schwarze Farbe hinzu, die bei den 
islamischen V8lkern die Farbe der Rache und das Zeichen eines be
vorstehenden Angriffs war 11

• So entstand der ber-fihmte schwarz-weisse 
Bauçan. Der englische Geschichtsschreiber Mattheus Parisiensisbil
det ihn um die Mitte des 13. Jahrhunderts in der damals ftblichen 
Form als ein hochstehendes · Rechteck in den Farben Schwarz und Weiss 
ab19

• Urspr-finglich jedoch hatte auch der Bauçan die Form eineà Gon
fanons. Und doch in den Gestes des Chiprois um 1260 wird er aus
dr-ficklich ale confanon bezeichnet'~ Die Farben deutete man in dem 
13. Jahrhundert so: Weiss wurde geffthrt, weil der Orden allen 
Freunden Christi wohlgesinnt sei; die schwarze Farbe dagegen zeige 
an, dass er fftr die Feinde ein furchtbarer Gegner sei. 

In der Kirche des Abendlandes gab es zu derselben Zeit eine 
symbolische Deutung fftr die Farbenzusammenstellung Weiss-Rot. Man 
verwies auf die Stelle des Hohenliedes, wo es in Kapitel5 Vers10 
heisst: "Dilectus meus candidu·s et rubicundus" - "Mein Geliebter 
ist weiss und rot". Und Gerhoh von Reichersberg, den wir schon ein
mal erw!llinten, wies in seinen Schriften mehrfach auf das weisse 
und das rote Gewand hin, mit dem Christus vor der Kreuzigung be
kleidet wurde; sie seien Zeichen seiner pontifikalen und seiner 
kaiserlichen Wftrde gewesen 2

'. Ein Gonfanon in den Farben Weiss und 
Rot war also zu Beginn des 13. Jahrhunderts nicht nur m8glich; er 
w!ire auch wegen seines Symbolgehaltes gerade fftr die geistlichen 
Reichsf-firsten besonders geeignet gewesen. 

Aber was k8nnte - und das ist der zweite Einwand - derGrund 
für eine solche Anderung der bisher einfarbig roten Lehnsfahnen 
gewesen sein? Hier ist nun auf die Vorgfuige der Jahre 1209 und 1220 
zu verweisen. 1209 verzichtete Kaiser Otto IV. dem Papstgegenftber 
auf jegliche Einmischung in die Wahlen der Reichsbisch8fe und -~bte. 
Und 1220 war das Jahr der "Confoederatio cum principibus ecclesia
sticis", jenes verfassungsrechtlich so ungemein wichtigen Privilegs, 
das den Grundstein für die Landeshoheit der geistlichen Heichs
fürsten und ihre sp~tere milit&rische Selbstfuidigkeit legte. 

H&lt man sich diese verfassungsrechtliche Entwicklung vor 
Augen und erinnert man sich daran, dass unmittelbar darauf, in dem 
Jahre 1227 in zwei Bist-fimern zum ersten Mal rot-weisse bzw. weiss
rote Fahnen auftauchen, so liegt in der Tat die Vermutung nah, dass 
hier ein innerer Zusammenhang besteht. Ob man allerdings so weit 
~ehen kann wie Veit Valentin, der 1928 in seinem Buch ftber die 
deutschen Farben die Vermutung &usserte, man habe damals die rot
weissen Farben bewusst aus einer klerikalen, antikaiserlichen Ge
sinnung heraus gew!llil t 22, erscheint fraglich. Denn die geistlichen 
Heichsfürsten blieben ja trotz der 1209 und 1220 erworbenen Vor
rechte nach lehnsrechtlichen Grunds~tzen zur Heeresfolgeverpflich
tet. Und der Gonfanon, den sie als Anffthrer ihrer Truppenkontin
gente erhielten, blieb auch weiterhin ein kaiserlicher Gonfanon. 
Nur scheint er sich nach 1220 von dem Gonfanon der weltlichenF-fir
sten durch seine Farben unterschieden zu haben. 

Das mag nun sein, wie es will. An der Tatsache der weiss
roten Fahnen seit dem Jahre 1227 ist jedenfalls nicht zu zweifeln. 
Und alles spricht dafür, dass damals nicht nur die wenigen Bi
sch8fe, von denen uns die zeitgen8ssischen Quellen berichten, son
dern alle Reichsbisch8fe und Reichs~bte einheitlich diese Fahnen 
geffthrt haben. Sp!ter haben die meisten Bistftmer andere Wappenan-
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genommen. Einige aber - wir nanntèn Augsburg, Halberstadt, Magde
burg, Lausanne,- Sitten und wahr_scheinlich auch Hildesheim - haben 
die Farbèn beibehalten und als Bistumswappen ftbernommen. 

Aber nioht nur das. Auch die Bischofsst!dte haben vielfach 
die Farben der bischaflichen Fahne, die ja auch den st!!dtischen 
Trùppen im Kampf voranflatterte, ftbernommen und durch Einfftgung 
eines lokalen Kènnzeichens zum Stadtwappen gemacht. Die Stadt Ltit
tich fftgte in das bildlose rote Wappen d.es Bistums das Bild eines 
Sliulenkreuz~s, des bekannten ·"Perron", ein. Augsburg setzte in das 
rot-weisse Bistumswappen eine Zirbelnuss, den "Pyr", Halberstadt 
eine schr!iggelegte Wolfsangel. Vic-sur-Seille, der Si tz der Bisch6fe 
von Metz, ffihrte den von Rot und Weiss gespaltenen Schild unver~
dert weiter. Auch die Stadt Lausanne ftbernahm das von Weiss und Rot 
geteilte bisch6fliche Wappen unver~dert. In Deventer, einemHaupt
si tz der Bisch6fe von Utrecht, finden wir ne ben dem Re•ichsadler 
einen weiss-rot geteilten Schild, fftr den man bisher vergeblich 
nach einer tlberzeugenden Erkl~ng gesucht hat. Und endlich sei auf 
K6ln verwiesen, das die rot-weissen Farben der bisch6fliohenFahne 
durch die Einfügung der drei Kronen der Heiligen Drei K6nige zum 
Stadtwappen machte. Ob sich das r!!tselhafte, von Weiss und Rot 
schr!!ggeteilte Schildschen, das sich seit 1354 in den Siegeln der 
Stadt Schleswig findet, auf dieselbe Quelle zurtlckffihrenl!ss~ mag 
dahingestellt bleiben. 

Zum Schluss sei noch an einem Beispiel gezeigt, dass die vor- -
stehenden 'Ctberlegungen nicht ganz aus der Luft gegriffen sind. Die 
kurk6lnische Stadt Rheinberg erhielt im Jahre 1232 durch denK6lner 
Erzbischof Heinrich von Molenark das Stadtrecht. Aus demselbenJahr 
dftrfte auch d~s Stadtsiegel stammen, von dem sich der früheste.Ab
druck fftr das Jahr 1268 nachweisen l!!sst (Abb. XIV /2). Das Siegel
bild zeigt den hl. Petrus, den Patron des K6lner Erzstiftes. Er 
sitzt auf einem Thronsessel und h!!lt in jeder Rand einenKreuzstab 
mit einer gonfanonf6rmigen Fahne. Ein solches Bild ist an sichnichts 
Ungew6hnliches~ Es findet sich auf zahlreichen Mftnzen des 13. Jahr
hunderts. Stets ist dort aber das Bild so undeutlich, dassmanEin
zelheiten nicht erkennen kann. Hier ist es anders. Hier sind die bei
den Gonfanons sehr sorgf!!ltig ausgearbeitet und durch eine Schraf
fierung deutlich in zwei verschiedenfarbige Felder geteilt. Umwel
che Farben es sich handelt, l!sst sich nattlrlich nicht mit Sicher
heit sagen. Denn eine·bestimmte heraldische Schraffierung, wie sie 
seit dem 17. Jahrhundert tlblich ist, gab es damals noch nicht. Im
merhin l!!sst sich, wie Walter M6ller vor 20 Jahren in den Nassaui
schen Annalen nachgewiesen hat 23

, mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, 
dass die kreuzweise gerautete Schraffierung der zwei !usserenFelder 
die rote Farbe andeuten soll. Die glatten inneren Felder wllren da
nach weiss gewesen. Und so hat auch der Altmeister der deutschen 
Heraldik, Otto Hupp, das Rheinberger Wappen dargestellt: Auf sil
bernem Grund der hl. Petrus, sitzend auf einer roten Bank mit bei
dersei ts anschliessender Zinnenmau·er, und in jeder Hand eine "von 
Silber und Rot gespaltene" gonfanonf8rmige Fahne 24. 
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22 VEIT VALENTIN und OTTFRIED NEUBECKER, Die deutschen Farben, Leip-

zig 1928, S. 4 Arun. 6. 
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23 W. MOLLER, Farban aben in Sie eln des 1 • Jahrhunderts. In: "Nas
sauisc e ·Anna en 

24 0TTO HUPP, Deutsche Ortswappen, Bremen (Kaffee Hag) o.J. Rhein
provinz, Reg.-Bez. Dtisseldorf, Nr. 51. Anscheinend sind auch 
die Gonfanons in dem ëch6ffensiegel und dem Konventssiegel 
der Heichsabtei S. Maximin zu Trier (WIIJIELM EWALD, Rheini
sche Sie5el, Band III Tafel 34.8 und Band IV Tafel 27.1) 
zweifarbig schraffièrt. Doch lassen die Abbildungen eine si
chere Entscheidung nicht zu. 
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XIV HANS IIORST~IANN Die Leb:nsfahnen 
der deutschèn Bischt)fe 
·ttnd ihre Bcdeutung 
fü.r die ilcratdlk 

1 Investitur mit Zepter und Fahne. (K8lner Heribert-Schrein, 
ca. 1170). 

2 Siegel der Stadt Rheinberg: a) Original von 1268; ~) Nach
schnitt des 16. Jahrhunderts: 
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